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Aufgrund der Covid-19-Pandemie 

mussten einige Konzerne ihre geplan-

ten Hauptversammlungen verschieben. 

Die österreichische Regierung brach-

te als Lösung die Gesellschaftsrechtliche 

Covid-19-Verordnung (Covid-19-GesV) 

auf Schiene. Damit war es heimischen 

Unternehmen möglich, ihre alljährli-

che Hauptversammlung in den digitalen 

Raum zu verlegen. Und das wird auch ge-

nutzt. Gesetzlich vorgesehen sind hier-

bei vier vom Unternehmen unabhängi-

ge Stimmrechtsvertreter, darunter zwei 

Rechtsanwälte oder Notare. 

Stimmrechtsvertreter Michael Knap 

erklärt, dass diese Form auch problema-

tisch sein kann, da der Ausfall einer Per-

son die Hauptversammlung blockiert. 

„Ich bin kein Fan der digitalen Haupt-

versammlungen. Es fehlt sehr stark die 

Spontaneität bei Anträgen und Wortmel-

dungen“, sagt Knap zum Börsianer. Die 

virtuellen Hauptversammlungen wür-

den sehr hohe Kosten verursachen, klei-

ne Unternehmen deshalb bewusst auf die 

neue Möglichkeit verzichten. 

Bei der Strabag SE beliefen sich die 

Kosten auf mehr als 140.000 Euro. „Wir 

hatten zwar geringere Cateringkos-

ten und Raummieten, doch haben die 

Rechtsberatungskosten und Kosten für 

die Stimmrechtsvertreter dies über-

kompensiert“, sagt IR-Sprecherin Dia-

na Neumüller-Klein. Und: „Vier Vertre-

ter sind viel zu viel für ein Unternehmen 

mit so geringem Streubesitz wie unse-

rem. Früher hatten wir einen vom Unter-

nehmen angebotenen Vertreter, nun sind 

es gezwungenermaßen vier, also vier Mal 

die Kosten“, sagt Klein. Der weitaus grö-

ßere Block waren die Rechtsberatungs-

kosten, weil sich anfangs viele Praxisfra-

gen zur erstmaligen virtuellen HV erge-

ben hatten. 

digitale Hauptversammlungen bereiten 
hohe rechtskosten

Kolumne

Im Streit zwischen der Unicredit Bank Aus-

tria AG (Bank Austria) und der 3-Banken-

Gruppe konnte die Bank Austria einen 

kleinen Sieg erringen. Das Oberlandesge-

richt Linz hat den Hauptversammlungs-

beschluss der Oberbank AG auf Verkleine-

rung des Aufsichtsratsgremiums aufgeho-

ben. Die Bank Austria war im Vorjahr mit 

ihrem Begehr abgeblitzt, einen Aufsichts-

rat aus ihren Reihen in der Regionalbank 

zu platzieren, da auf der Hauptversamm-

lung der Oberbank AG die Aufsichtsrats-

zahl reduziert wurde. Viel hilft die Aufhe-

bung nicht, zumindest vorerst: Der damals 

nominierte Bank-Austria-Vorstand Jürgen 

Kullnigg wandert nicht automatisch in das 

Aufsichtsgremium. 

Den Bank-Austria-Antrag auf Sonder-

prüfung aller Kapitalerhöhungen der BKS 

Bank AG wurde indes vom Oberlandes

gericht Graz abgelehnt. Es war bereits der 

dritte Versuch. In diesem Fall bleibt nur 

noch der Schritt zum Obersten Gerichts-

hof.

Bank Austria und 3 Banken streiten weiter

Investitionskontroll­
gesetz: Eine Gefahr

Das Investitionskontrollgesetz  
(InvKG) setzt die EU-FDI-Scree-
ning-Verordnung um, die mit 
11. 10. 2020 in allen Mitgliedsstaaten 
vollumfänglich anwendbar ist. Der 
bisher auf Investitionen aus Dritt-
staaten in bestimmte Industriebe-
reiche anwendbare §25a AußWG 
war in der M&A-Praxis selten ein 
Transaktionshindernis. Das InvKG 
greift hingegen um einiges stärker 
in M&A-Transaktionen ein: Künftig 
unterliegt nicht nur der direkte, 
sondern auch der indirekte Erwerb 
von Stimmrechtsanteilen, von 
beherrschendem Einfluss oder von 
wesentlichen Vermögensbestand-
teilen (Asset Deal) österreichischer 
Unternehmen der Genehmigung 
durch den Bundesminister für 
Digitalisierung und Wirtschafts-
standort, dem dadurch umfassende 
Einflussmöglichkeit zukommt. Aus-
genommen sind lediglich Kleinst-
unternehmen mit weniger als zehn 
Beschäftigten und einem Jahres-
umsatz / einer Jahresbilanzsumme 
von unter zwei Millionen Euro. Der 
Staat mischt sich damit maßgeblich 
in private Erwerbstransaktionen ein 
und beschränkt die wirtschaftlichen 
Grundfreiheiten. Die Attraktivität 
des Businessstandorts Österreich 
wird dadurch verschlechtert. Der 
Versuch einer Rechtfertigung 
des InvKG mit dem Schutz der 
heimischen Wirtschaft muss als 
überkommen geglaubter staatlicher 
Protektionismus abgetan werden.
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